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PricewaterhouseCoopers AG, Vadianstrasse 25a/Neumarkt 5, Postfach, 9001 St. Gallen
Telefon: +41 58 792 72 00, www.pwc.ch

PricewaterhouseCoopers AG ist Mitglied eines globalen Netzwerks von rechtlich selbständigen und voneinander unabhängigen Gesellschaften.

Bericht der Revisionsstelle
an den Regierungsrat und an den Grossen Rat des Kantons Thurgau

Bericht zur Pr Pr rüfung der Jrüfung der Jrüfung der ahresrechnung

Prüfungsurteil
Wir haWir haWir ben die Jahresrechnung der Thurgauer Kantonalbank (Kantonalbank (Kantonalbank die Gesellschaft) – bestehend aus der Bbestehend aus der Bbestehend aus der ilanz zum 31. Dezem-
ber 2ber 2ber 022, der Erfolgsrechnung, der Geldflussrechnung und dem Eigenkapitalnachweis für dür dür as dann endende Jahr sJahr sJahr owie
dem Anhang, einschliesslich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden – geprüft. 

Nach unserer BNach unserer BNach unserer eurteilung vermittelt die Jahresrechnung (Seiten 68–111) ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Ver Ver ermögens- und Finanzlage der Gder Gder esellschaft zum 31. Dezember 2ezember 2ezember 022 sowie deren Ertragslage und Cash-
flows für dflows für dflows für as dann endende Jahr iJahr iJahr n Übereinstimmung mit den für Bür Bür anken anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften 
und entspricht dem schweizerischen Gesetz und dem Gesetz über die Thurgauer Kdie Thurgauer Kdie Thurgauer antonalbank. 

Grundlage für daür daür s Prüfungsurteil 
Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Ser Ser tandards 
zur Aur Aur bschlussprüfung (SA-CH) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im 
Abschnitt „Verantwortlichkeiten der Rder Rder evisionsstelle für die Prüfung der Jahresrechnung“ unseres Berichts weitergehend be-
schrieben. Wir sind von der Gder Gder esellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den schweizerischen gesetzlichen Vorschrif-
ten und den Anforderungen des Berufsstands, und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Überein-
stimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.  

Wir sir sir nd der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als eine 
Grundlage für ufür ufür nser Prüfungsurteil zu dienen. 

Unser PrUnser PrUnser üfungsansatz 

Überblick Gesamtwesentlichkeit: CHF 9'400'000

Zur Durchführung angemessener Prüfungshandlungen haben wir den Prü-
fungsumfang so ausgestaltet, dass wir ein Prüfungsurteil zur Jahresrechnung 
als Ganzes abgeben können, unter Berücksichtigung der Organisation, der in-
ternen Kontrollen und Prozesse im Bereich der Rechnungslegung sowie der 
Branche, in welcher die Gesellschaft tätig ist.

Als besonders wichtigen Prüfungssachverhalt haben wir das folgende Thema 
identifiziert:

Bewertung der Kundenausleihungen (Forderungen gegenüber Kunden und Hy-
pothekarforderungen)
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Wesentlichkeit
Der Umfang unserer Prüfung ist durch die Anwendung des Grundsatzes der Wesentlichkeit beeinflusst. Unser Prüfungsur-
teil zielt darauf ab, hinreichende Sicherheit darüber zu geben, dass die Jahresrechnung keine wesentlichen falschen Dar-
stellungen enthält. Falsche Darstellungen können beabsichtigt oder unbeabsichtigt entstehen und werden als wesentlich 
angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden kann, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieser 
Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen können.

Auf der Basis unseres pflichtgemässen Ermessens haben wir quantitative Wesentlichkeitsgrenzen festgelegt, so auch die 
Wesentlichkeit für die Jahresrechnung als Ganzes, wie nachstehend aufgeführt. Die Wesentlichkeitsgrenzen, unter Berück-
sichtigung qualitativer Erwägungen, erlauben es uns, den Umfang der Prüfung, die Art, die zeitliche Einteilung und das Aus-
mass unserer Prüfungshandlungen festzulegen sowie den Einfluss wesentlicher falscher Darstellungen, einzeln und insge-
samt, auf die Jahresrechnung als Ganzes zu beurteilen.

Gesamtwesentlichkeit CHF 9'400'000

Bezugsgrösse Gewinn vor Steuern und vor der erfolgswirksamen Veränderung von Reserven 
für allgemeine Bankrisiken

Begründung für die Bezugsgrösse 
zur Bestimmung der Wesentlichkeit

Als Bezugsgrösse zur Bestimmung der Wesentlichkeit wählten wir den Gewinn 
vor Steuern und vor der erfolgswirksamen Veränderung von Reserven für all-
gemeine Bankrisiken. Dies ist aus unserer Sicht diejenige Grösse, an der die 
Erfolge der Thurgauer Kantonalbank üblicherweise gemessen werden. Zudem 
stellt der Gewinn vor Steuern und vor der erfolgswirksamen Veränderung von 
Reserven für allgemeine Bankrisiken eine allgemein anerkannte Bezugsgrösse 
für Wesentlichkeitsüberlegungen dar.

Umfang der Prüfung
Unsere Prüfungsplanung basiert auf der Bestimmung der Wesentlichkeit und der Beurteilung der Risiken wesentlicher fal-
scher Darstellungen der Jahresrechnung. Wir haben hierbei insbesondere jene Bereiche berücksichtigt, in denen Ermes-
sensentscheide getroffen wurden. Dies trifft zum Beispiel auf wesentliche Schätzungen in der Rechnungslegung zu, bei de-
nen Annahmen gemacht werden und die von zukünftigen Ereignissen abhängen, die von Natur aus unsicher sind. Wie in 
allen Prüfungen haben wir das Risiko der Umgehung von internen Kontrollen durch die Geschäftsführung und, neben ande-
ren Aspekten, mögliche Hinweise auf ein Risiko für beabsichtigte falsche Darstellungen berücksichtigt.

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte
Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemässen Ermessen am be-
deutsamsten für unsere Prüfung der Jahresrechnung des Berichtszeitraums waren. Diese Sachverhalte wurden im Kontext 
unserer Prüfung der Jahresrechnung als Ganzes und bei der Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu adressiert, und wir ge-
ben kein gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab.

Bewertung der Kundenausleihungen (Forderungen gegenüber Kunden und Hypothekarforderungen)

Besonders wichtiger Prüfungssachverhalt Unser Prüfungsvorgehen

Da die Kundenausleihungen mit 74 % (Vorjahr 77.2 %) ei-
nen wesentlichen Bestandteil der Bilanz darstellen, erach-
ten wir deren Bewertung als besonders wichtigen Prü-
fungssachverhalt. Zudem bestehen Ermessensspielräume 
bei der Beurteilung der Bewertung und der Höhe von allfäl-
ligen Wertberichtigungen. 

Wir haben die Angemessenheit und auf Stichprobenbasis 
die Wirksamkeit folgender Kontrollen im Zusammenhang 
mit der Bewertung von Kundenausleihungen überprüft:

• Kreditanalyse: Prüfung der Einhaltung der Richtlinien
und Vorgaben betreffend Dokumentation, Amortisatio-
nen, Tragbarkeit, Bewertung und Belehnung

• Kreditbewilligung: Prüfung der Einhaltung der Vorga-
ben gemäss Kompetenzreglement
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Insbesondere haben wir uns auf folgende Punkte fokus-
siert:

• den von der Thurgauer Kantonalbank verwendeten An-
satz zur Identifikation aller Kundenausleihungen mit
möglichem Wertberichtigungsbedarf;

• die Angemessenheit und Anwendung der in den Wei-
sungen vorgegebenen wesentlichen Ermessensspiel-
räume im Zusammenhang mit der Ermittlung der Höhe
möglicher Einzelwertberichtungen;

• die Anwendung der von der Thurgauer Kantonalbank
definierten Methodik zur Abdeckung der inhärenten
Ausfallrisiken auf nicht gefährdeten Forderungen.usfallrisiken auf nicht gefährdeten Forderungen.usfallrisiken auf nicht gef

Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze zu den Kun-
denausleihungen, die angewandten Prozesse zur Ir Ir dentifi-
kation von Ausfallrisiken und zur Fur Fur estlegung des Wertbe-
richtigungsbedarfs sowie zur Bur Bur ewertung der Dder Dder eckungen 
gehen aus der Jgehen aus der Jgehen aus der ahresrechnung hervor (Seiten 76–89).

• Kreditauszahlung: Prüfung, ob die Auszahlung des
Kredits an den Kunden erst erfolgte, nachdem alle er-
forderlichen Dokumente vorlagen

• Kreditüberwachung: Prüfung, ob die Identifikation von
gefährdeten Positionen zeitnah und vollständig erfolgt
und ob diese Positionen periodisch überprüft werden,
insbesondere im Hinblick auf die Einbringbarkeit der
Deckungen und die Höhe der Wertberichtigungen

Weiter haben wir auf Stichprobenbasis folgende Detailprü-
fungen vorgenommen:

• Wir haben eine Beurteilung der Werthaltigkeit von Kun-
denausleihungen durchgeführt und dabei die verwen-
deten Prozesse zur Identifikation der Kundenauslei-
hungen mit möglichem Wertberichtigungsbedarf ge-
prüft. Unsere Stichprobe beinhaltete eine zufällige
Auswahl von Positionen aus dem gesamten Kredit-
portfolio sowie eine risikoorientierte Auswahl aus den
gefährdeten Forderungen. Bei unseren Beurteilungen
haben wir unter anderem die von der Thurgauer Kan-
tonalbank eingeholten Gutachten von Sicherheiten oh-
ne beobachtbare Marktpreise sowie andere verfügbare 
Marktpreis- und Preisvergleichsinformationen verwen-
det.

• Wir haben zudem eine Beurteilung der Methodik zur
Schätzung von Wertberichtigungen durchgeführt. Un-
sere Prüfung hat sich auf Kundenausleihungen fokus-
siert, welche als gefährdet im Sinne der Bilanzierungs-
und Bewertungsgrundsätze identifiziert wurden. Wir
haben dabei geprüft, ob die Wertberichtigungen in
Übereinstimmung mit den Rechnungslegungsvorschrif-
ten und den Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsät-
zen der Thurgauer Kantonalbank gebildet wurden.

• Bei den Wertberichtigungen für inhärente Ausfallrisiken 
auf nicht gefährdeten Forderungen haben wir die kor-
rekte und stetige Anwendung der von der Thurgauer
Kantonalbank definierten Methodik überprüft.

Die verwendeten Annahmen lagen im Rahmen unserer Er-
wartungen.

Sonstige Informationen
Der Bankrat ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen alle im Geschäftsbe-
richt enthaltenen Informationen, aber nicht die Jahresrechnung und unseren dazugehörigen Bericht.

Unser Prüfungsurteil zur Jahresrechnung erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und wir bringen keinerlei Form 
von Prüfungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit, die sonstigen Informationen zu lesen 
und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zur Jahresrechnung oder zu unseren 
bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.
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Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung 
dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusam-
menhang nichts zu berichten.

Verantwortlichkeiten des Bankrats für die Jahresrechnung
Der Bankrat ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung, die in Übereinstimmung mit den Rechnungsle-
gungsvorschriften für Banken, den gesetzlichen Vorschriften und dem Gesetz über die Thurgauer Kantonalbank ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt, sowie für die internen Kontrollen, die der Bankrat als notwendig 
feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen auf-
grund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung der Jahresrechnung ist der Bankrat dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Geschäftstätigkeit zu beurteilen, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Geschäftstätigkeit – sofern 
zutreffend – anzugeben sowie dafür, den Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung der Geschäftstätigkeit anzuwenden, 
es sei denn, der Bankrat beabsichtigt, entweder die Gesellschaft zu liquidieren oder Geschäftstätigkeiten einzustellen, oder 
hat keine realistische Alternative dazu.

Verantwortlichkeiten der Revisionsstelle für die Prüfung der Jahresrechnung
Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von wesentlichen 
falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prü-
fungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche fal-
sche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder 
Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwar-
tet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Nutzern beeinflussen.

Eine weitergehende Beschreibung unserer Verantwortlichkeiten für die Abschlussprüfung der Jahresrechnung befindet sich 
auf der Webseite von EXPERTsuisse: http://expertsuisse.ch/wirtschaftspruefung-revisionsbericht. Diese Beschreibung ist 
Bestandteil unseres Berichts.

Bericht zu sonstigen gesetzlichen und anderen rechtlichen Anforderungen

In Übereinstimmung mit Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3 OR und PS-CH 890 bestätigen wir, dass ein gemäss den Vorgaben des 
Bankrats ausgestaltetes internes Kontrollsystem für die Aufstellung der Jahresrechnung existiert.

Ferner bestätigen wir, dass der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns dem schweizerischen Gesetz und dem Ge-
setz über die Thurgauer Kantonalbank entspricht, und empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

PricewaterhouseCoopers AG

Beat Rütsche Ilario Monti

Revisionsexperte
Leitender Revisor

Revisionsexperte

St. Gallen, 2. März 2023
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